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Stellungnahmen der AG 5 (Pfihle) im
April und der AG 4 (Anker) im Sep-
tember dieses Jahres.

Aus Schweizer Sicht wird vor allem ge-
wiinscht, dass das Korsett der Rege-
lungsdichte nicht zu eng ist und der bis-
her erreichte Standard erhalten bleibt.
Auch ist man der Meinung, dass Be-
rechnungsmethoden Sache der Lehr-
biicher sind und nicht in ein Regelwerk
gehoren. So gesehen wird gewiinscht,
dass der EC 7, Teil 1, sich wie eine Ver-
fassung nur auf das Wesentliche und
Grundsitzliche konzentriert. Vermisst
wird ein Kapitel «Design reports», das
den geotechnischen Bericht und den Si-
cherheitsplan umfasst. Die Einfiihrung
der Beobachtungsmethode wird be-
griisst, und der Einfithrung der geo-
technischen Kategorien wird grundsétz-
lich zugestimmt. Zu den in Kapitel 8 be-
handelten Bauwerken ist zu bemerken,
dass Verankerungen auch bei anderen
Bauwerken, z.B. Seilbahnen und
Briicken, und nicht nur bei Stiitzwanden
vorkommen. Auch stellt sich die Frage,
wo Zugpfdhle und Felsnédgel einzuord-

nen sind. Hier wird dhnlich wie bei den
Pfahlgriindungen eine Schwierigkeit in
der Trennung zwischen Entwurf, Pro-
dukt und Bauausfithrung liegen (TC
288).

Die Diskussion der kommenden Mona-
te diirfte sich auch in der Schweiz vor
allem auf den Ansatz der Lastfaktoren
bei den Fundamentlasten und den Ein-
wirkungen im Boden selbst erstrecken.

Hinsichtlich der Reglemente besteht
die Schwierigkeit, dass in der Schweiz
(Gott sei Dank) relativ wenige grund-
bauliche Normen vorliegen. Hier stellt
sich die Frage, soll man diese nachho-
len, was sicher wenig sinnvoll ist, oder
sind eher Uberlegungen und Anstren-
gungen angebracht, die Schweizer Sicht
in den EC 7 direkt einzubringen.

Schliesslich ist man der Meinung, dass
bei Beachtung des neuen Sicherheits-
denkens Bemessungen nicht zu erheb-
lich grosseren Querschnitten bzw. zu er-
heblich hoherem Mehraufwand fiithren
diirfen, als dies bei den bisherigen Me-
thoden der Fall war. Die o.g. aktuellen

Eurocodes - einige
Uberlegungen aus rechtlicher
Sicht zur heutigen Situation

Einleitung

Der SIA gibt seit Ende 1992 die deut-
sche Fassung des Eurocode 2, Teil 1,
heraus. Mit dem Inhalt dieses «Teil»-

VON PETER RECHSTEINER,
ZURICH

Eurocodes und demjenigen der ande-
ren, noch in Vorbereitung stehenden
Codes haben sich an der Studientagung
der Fachgruppe fiir Briickenbau und
Hochbau (FBH) vom 16. September
1992 in Davos andere Referenten be-
fasst. Ich verweise deshalb auf deren
Ausfithrungen.

Der vorerwihnte Eurocode 2, Teil 1,
reihtsich ein in eine ganze Serie von ins-
gesamt neun geplanten Eurocodes, die
sich je wieder in mehrere Teile unter-
teilen. Alle Eurocodes, auch ihre sepa-
rat erscheinenden Teile, werden in einer
ersten Phase europaweit von den jewei-
ligen nationalen Normungsgremien, in
der Schweiz vom SIA, als Europdische
Vornormen (ENV) publiziert. Es stellt
sich deshalb die Frage nach der Bedeu-
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tung dieser Europdischen Vornormen
fiir die schweizerische Baupraxis.

Zur Beantwortung dieser Frage gilt es,
sich kurz zu vergegenwértigen, was ein
Eurocode eigentlich ist. In einem zwei-
ten Schritt ist der Begriff der Europai-
schen Vornorm etwas zu beleuchten.
Dann sollen in geraffter Form und ge-
nerell die rechtliche Bedeutung von
technischen Normen in der Schweiz in
Erinnerung gerufen und schliesslich
Schlussfolgerungen zur Beantwortung
der Ausgangsfrage gezogen werden.

Woas sind Eurocodes?

Die Eurocodes sind, geméss der vom
Deutschen Institut fiir Normung (DIN)
vorgenommenen Ubersetzung aus dem
Englischen, Normen fiir den «Entwurf,
die Berechnung und die Bemessung von
Tragwerken des Hoch- und Tiefbaus»
im «Konstruktiven Ingenieurbau». Sie
werden deshalb als Planungsnormen
bezeichnet. Als solche sind sie techni-
sche Normen. Der vom SIA kiirzlich
herausgegebene Eurocode 2, Teil 1,
triigt beispielsweise die Uberschrift:
«Planung von Stahlbeton- und Spann-

Versionen der EC 1 und EC 7 tragen
diesem Wunsch weitgehend Rechnung.
Der Lastfaktor fiir stdandige Lasten aus
dem Uberbau ist im EC 1 fiir den Sta-
bilitditsnachweis im Boden nunmehr mit
1.0 angegeben. Die Partialsicherheiten
der Bodenkennwerte betragen nach
EC7:1,25 (tan ¢') bis 1,6 (c')

Organisation

Kommission fiir Geotechnik ~ EC7
AG 1 Grundlagen Teil I
AG 2 Laborversuche Teil I1
AG 3 Feldversuche Teil 111
AG 4 Anker Teil I
AG 5 Pfahlfundationen Teil I
AG n offen

Mitarbeit der Schweiz

Siehe Tabellen.

Adresse des Verfassers: Peter Amann, Prof.
Dr., Institut fiir Geotechnik, ETH Ziirich

betontragwerken/Teil 1: Grundlagen
und Anwendungsregeln fiir den Hoch-
bau».

Die Eurocodes werden vom CEN (Co-
mité Européen de Normalisation) im
Auftrag der EG-Kommission und der
EFTA-Staaten erarbeitet. Da die
Schweizerische ~ Normenvereinigung
(SNV) Mitglied des CEN ist, ist die
Mitwirkung schweizerischer Experten
an diesen Arbeiten unter Federfiihrung
des SIA, der innerhalb der SNV fiir den
Fachnormenbereich Bauwesen verant-
wortlich ist, gesichert.

Die Eurocodes stehen in einem engen
sachlichen Zusammenhang mitdem Re-
gelungsgehalt der EG-Bauprodukte-
richtlinie [1], welche in ihrem Anhang I
sechs wesentliche Anforderungen an
Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus fest-
legt. Im Vordergrund steht hier insbe-
sondere die wesentliche Anforderung1,
mechanische Festigkeit und Stabilitét.

Wie weit und in welcher Art sich der
sachliche Zusammenhang zwischen Eu-
rocodes und Bauprodukterichtlinie
genau gestaltet und vor allem, ob und
welche rechtlichen Beziige allenfalls be-
stehen, ist noch Gegenstand von EG-in-
ternen Diskussionen. Darauf wird spa-
ter zurtickzukommen sein.

Wesentlich zu erwihnen ist folgender
Punkt: Die Eurocodes enthalten gewis-
se Zahlenwerte, die mit dem folgenden
Zeichen umfasst sind: LI Die in den Eu-
rocodes in solchen Zeichen enthaltenen
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Zahlenwerte (sogenannte «boxed va-
lues») werden als Richtwerte bezeich-
net. Die Mitgliedstaaten des CEN kon-
nen die Boxed values durch eigene na-
tionale Zahlenwerte ersetzen. Dies ist
insbesondere wichtig aufgrund des Um-
standes, dass die Eurocodes zurzeit
noch kein abgeschlossenes System bil-
den, sondern nach und nach in Teilen
herauskommen. Die «Teil»-Eurocodes
stossen auf in der Regel geschlossene
nationale Normensysteme mit verschie-
denen Interdependenzen zwischen den
einzelnen Normen, weshalb z.B. eine
unbesehene Ubernahme der Eurocode-
Zahlenwerte in das nationale Nor-
mensystem in der Regel nicht moglich
sein wird. Es ist Sache der jeweiligen
Normeninstitute, die Boxed values nach
nationalen Gesichtspunkten festzule-
gen, Querverweise auf Bezugsnormen
(z.B. was die zu beriicksichtigenden
Einwirkungen auf Tragwerke betrifft)
vorzunehmen oder Hinweise beziiglich
der Anwendung der (Teil)-Eurocodes
zu geben. Dies geschieht mittels eines
sogenannten «Nationalen Anwen-
dungsdokumentes» (National applicati-
on document, NAD), das sicherstellen
soll, dass die Verwendung der Euroco-
desnicht an Inkompatibilititen mit dem
nationalen Normensystem scheitert. In
der Schweiz sind entsprechende NADs
in Vorbereitung.

Das Institut fiir Bautechnik, IfBT, in
Berlin hat Mitte 92 den Text fiir einen
Mustererlass veroffentlicht, der den
deutschen Bundesldndern die Einfii-
gung des obenerwédhnten Eurocodes 2,
Teil 1, als ENV in ihr Rechts- und Nor-
mensystem gestatten soll. Dieser Mu-
stertext halt ausdriicklich fest, dass bei
Anwendung des Eurocodes 2, Teil 1, zur
Bemessung von Stahlbeton-und Spann-
betonbauteilen «Losungen erzielt wer-
den, die denen nach «den entsprechen-
den bisherigen DIN-Normen» gleich-
wertig sind».

Was ist eine «Europdische
Vornorm»?

Der Begriff «Européische Vornorm» ist
den EG-Richtlinien, soweit ersichtlich,
fremd. Er taucht hingegen auf in der
Geschiiftsordnung von CEN/CENEL-
EC, Teil 2, Gemeinsame Regeln fiir die
Normungsarbeit [2]. Die «Europdische
Vornorm» (ENV) wird darin folgen-
dermassen definiert: «Beabsichtigte
spatere Norm, erarbeitet von CEN/
CENELEC (...) zur vorldufigen An-
wendung, wihrend der entgegenste-
hende nationale Normen parallel bei-
behalten werden diirfen.»

Sobald eine ENV vorliegt, miissen die
CEN-Mitglieder gemiss CEN-Ge-
schiftsordnung «diec ENV auf nationa-

ler Ebene unverziiglich in geeigneter
Weise verfligbar machen und ihr Vor-
handensein in gleicher Weise wie bei
EN (...) ankiindigen» (EN ist die Ab-
kiirzung fiir Européische Norm).

Die Giiltigkeitsdauer der ENVs ist
grundsétzlich auf drei Jahre festgelegt.
Nach Ablauf dieser Frist wird dariiber
entschieden, ob sie verldngert, die ENV
iiberarbeitet, zuriickgezogen oder in
eine Europdische Norm (EN) umge-
wandelt werden soll. Sowohl aus ihren
formellen Bezeichnungen als Vor-Norm
wie auch aus der zeitlichen Beschrin-
kung ihrer Giiltigkeit geht hervor, dass
ENVs Testcharakter haben [3]. Erst ge-
stiitzt auf die in der praktischen An-
wendung gewonnen Erfahrungensollen
allenfalls in einem zweiten Schritt «de-
finitive» europédische Normen erarbei-
tet werden.

Zusammenfassend kann also festgehal-
ten werden: Europdische Vornormen
sind von den Mitgliedern des CEN, den
nationalen Normungsinstituten, zu
iibernehmen. Dies bedeutet gemiss den
CEN-Regeln: Die ENVs miissen natio-
nal verfiigbar gemacht und ihr Vorhan-
densein muss angekiindigt werden.
ENVs sind zu Testzwecken zur vorldu-
figen praktischen Anwendung vorgese-
hen. Deshalb kénnen nach den CEN-
Regeln die jeweiligen nationalen
Normen parallel zu den ENVs beibe-
halten werden, was — nebenbei gesagt —
im Falle des Erscheinens von (definiti-
ven) Europaischen Normen (EN) nicht
der Fall ist [4].

Rechtliche Bedeutung von Normen
in der Schweiz

Immer wieder wird mit grosser Selbst-
verstdndlichkeit angenommen, dass
SIA-Normen (oder andere technische
Normen) per se rechtlich verbindlich
und daher zu beachten seien. Ohne auf
diesen Fragenkreis eingehend einzutre-
ten, sei hier wieder einmal in Erinne-
rung gerufen, dass dies nicht vorausset-
zungslos der Fall ist. Rechtliche Bedeu-
tung erlangen technische Normen
grundsétzlich in vier Fillen, ndmlich:

— wenn ein Gesetz oder eine Verord-
nung auf eine oder mehrere techni-
sche Normen verweist oder deren
Wortlaut ganz oder teilweise iiber-
nimmt;

— wenn technische Normen Gegen-
stand eines Vertrages werden, d.h.
wenn z.B. ein Bauherr ausdriicklich
die Beachtung bestimmter SIA-Nor-
men verlangt;

— wenn technische Normen in einer zi-
vilrechtlichen (Vertragsrecht; Haft-
pflichtrecht) Auseinandersetzung als

Massstab fiir die einzuhaltende Sorg-
falt herangezogen werden;

— wenn technische Normen im straf-
rechtlichen Bereich als «anerkannte
Regeln der Baukunde» Bedeutung
erlangen [6].

In all diesen Fillen spielen Normen eine
(rechtliche) Rolle nicht aufgrund ihrer
formellen Bezeichnung als Norm, son-
dern deswegen, weil sie technische Re-
geln enthalten, von welchen angenom-
men wird, dass sie zur Losung von be-
stimmten technischen Fragen geeignet
sind. Mit andern Worten: Der Inhalt der
Norm ist entscheidend, nicht ihre Be-
zeichnung. Technische Regeln tauchen
in verschiedenen Formen auf. Sie kon-
nen in Offentlich-rechtlichen Erlassen
(Gesetzen, Verordnungen, Reglemen-
ten) oder in privaten Veroffentlichun-
gen (Richtlinien, Empfehlungen, An-
leitungen usw.) enthalten sein. Es ist
zudem nicht unbedingt erforderlich,
dass technische Regeln in geschriebe-
ner Form vorliegen. Auch reine Erfah-
rungssdtze koénnen die Qualitdt von
technischen Regeln aufweisen. Zusam-
menfassend kann also festgehalten wer-
den: Es ist grundsétzlich nicht die Norm
an sich, die relevant ist, sondern die in
ihr enthaltenen technischen Regeln, die
in verschiedenen Formen - u.a. als
Norm — vorkommen kénnen.

Nicht jede technische Regel ist nun aber
rechtlich relevant. Insbesondere fiir den
zivil- und strafrechtlichen Bereich hat
die Rechtswissenschaft Qualifikations-
merkmale entwickelt, welche erfiillt
sein miissen, damit eine technische
Regel (in welcher Form auch immer) als
Grundlage fiir entsprechende Entschei-
de berticksichtigt werden kann. Deut-
lich wird dies insbesondere in straf-
rechtlichen Fragen am Begriff der «an-
erkannten Regeln der Baukunde».

Es gibt in der rechtswissenschaftlichen
Lehre diesbeziiglich diverse Definitio-
nen, die alle mehr oder weniger gleich
lauten (6), etwa «Anerkannt (oder «all-
gemein» anerkannt) sind technische
Regeln dann, wenn sie von der Wissen-
schaft als theoretisch richtig erkannt
wurden, feststehen und sich nach einer
klaren Mehrheitsmeinung der fiir die
Anwendung in Betracht kommenden
Fachleute in der Praxis bewidhrt haben
(...)[7].» Oder: «Es geht ferner um Re-
geln. Gemeint sind gechriebene oder
ungeschriebene Grundsitze der Bau-
branche. Diese miissen anerkannt sein,
d.h., die Praxis muss sie iibernommen
und als theoretisch richtig anerkannt
haben; sie miissen praktiziert werden,
verfestigt und akzeptiert sein, sich in der
Praxis durchgesetzt haben.»[8].

Beide Definitionen beziehen sich auf
Theorie und Praxis als Grundelemente
zurndheren Prizisierung dessen, was als
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«anerkannt» gelten soll. Danach miis-
sen technische Regeln als theoretisch
richtig beurteilt werden und sich in der
Praxis bewdhrt bzw. durchgesetzt
haben.

Wie steht es nun mit der Rechtspre-
chung? Halten sich die Gerichte an die
von der Rechtslehre entwickelten
Grundsitze? Geht man die einschlagi-
gen Urteile des Bundesgerichts durch,
so erhilt man zumindest den Eindruck,
dass das Vorliegen der von der Rechts-
wissenschaft entwickelten Qualifikati-
onsmerkmale fiir «anerkannte Regeln
der Baukunde» nicht eingehend gepriift
wird.

So hat das Bundesgericht in einem Fall
im Jahre 1984 beziiglich der SIA-Emp-
fehlung 358 (9), ohne nihere Erwi-
gungsgriinde anzugeben, lapidar fol-
gendes festgehalten: «.. solche Em-
pfehlungen eines Fachverbandes gelten
(...) als Ausdruck der iiblicherweise zu
beachtenden Sorgfalt. (10». Der einge-
klagte Architekt und die Hauseigentii-
merin wurden in der Folge u.a. aufgrund
des Nichteinhaltens der SIA-Empfeh-
lung 358 zur Zahlung von Schadener-
satz und Genugtuung verurteilt.

Gerade bei dieser SIA-Empfehlung 358
wire aber die Frage, ob sie von der Wis-
senschaft bzw. der Praxis als theoretisch
richtig anerkannt war bzw. sich in der
Praxis durchgesetzt und bewdhrt hatte,
am Platze gewesen. Warum? Folgende
Uberlegungen sprechen dafiir:

Nach dem Reglement fiir sein Normen-
werk (11) unterscheidet der SIA zwi-
schen Normen, Richtlinien und Emp-
fehlungen.  Danach  umschreiben
Empfehlungen «Regelungen in Berei-
chen der Bautechnik, die einer Nor-
mung nicht oder noch nicht zugidnglich
oder dafiir nicht geeignet sind, wo sich
aber solche Regelungen als niitzlich er-
weisen. Empfehlungen konnen Vorstu-
fe fiir Normen auf Gebieten sein, die in
derart rascher Entwicklung begriffen
sind, dass Normen noch nicht erlassen
werden konnen». Dieser Formulierung
kann entnommen werden, dass Emp-
fehlungen des SIA u.a. dort zur An-
wendung kommen, wo Bereiche gere-
gelt werden, die sich zeitlich in einem
gewissen Fluss befinden.

Empfehlungen sollen sich «als niitzlich
erweisen», womit gleichzeitig gesagt
wird, dass sie nur eine Orientierungs-
hilfe darstellen sollen, ohne unbedingt
Anspruch darauf zu erheben, den Stand
der Wissenschaft und Technik wieder-
zugeben. Empfehlungen weisen des-
halb grundsitzlich einen gewissen
Ubergangs- und damit auch — dhnlich
wie europdische Vornormen —einen ge-
wissen Testcharakter auf. Im vorliegen-
den Fall wire deshalb die Frage am Plat-
ze gewesen, ob die Empfehlung 358 im
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Sinne der Rechtslehre von der Wissen-
schaft oder der Praxis als theoretisch
richtig anerkannt war. Selbstverstdnd-
lich kann nicht vorausgesetzt werden,
dass das Bundesgericht iiber vereinsin-
terne Reglemente im Bilde ist. Unbe-
stritten ist ebenfalls — wie oben ange-
fiihrt —, dass technische Regeln auch in
der Form als Empfehlungen grundsétz-
lich rechtliche Relevanz gewinnen kon-
nen. Dennoch: Bereits ihre Kennzeich-
nung als Empfehlungim Unterschied zu
den allgemein, auch dem Bundesgericht
bekannten SIA-Normen zwingt zur
Uberlegung, welcher Stellenwert einer
Empfehlung im Rahmen der SIA-Ver-
offentlichungen eigentlich zukommt.

Bedenkt man zudem, dass die Empfeh-
lung 358 am 1.1.1978 in Kraft getreten,
das im Bundesgerichtsurteil aber als
mangelhaft bezeichnete — weil nicht der
Empfehlung entsprechene — Gebdude
etwa Anfang 1981 fertiggestellt worden
war, so dréngt sich sofort auch die Frage
auf, ob sich diese Empfehlung in der
Praxis bereits durchgesetzt bzw. be-
wihrt hatte.

Im angesprochenen Bundesgerichtsur-
teil lassensich zu all diesen Fragen keine
Erwigungen finden. Es ist nicht auszu-
schliessen, dass das Bundesgericht,
selbst wenn es diese Fragen erortert
hitte, schliesslich zum gleichen Resul-
tat gekommen wére. Die lapidare Fest-
stellung, «solche Empfehlungen eines
Fachverbandes gelten als Ausdruck der
iiblicherweise zu beachtenden Sorg-
falt», weckt jedoch ein gewisses Unbe-
hagen, fiithrt sie doch dazu, dass techni-
sche Regeln unbesehen ihres (von Fach-
leuten beurteilten) Stellenwertes recht-
lich relevant werden konnen.

Schlussfolgerungen fir die recht-
liche Bedeutung der Eurocodes als
Europdische Vornormen

Die SIA-Tragwerksnormen und die Eu-
rocodes in der Form als europiische
Vor-Normen werden noch eine gewisse
Zeit (man rechnet mit rund 10 Jahren)
nebeneinander bestehen. Erst nach der
Umwandlung der Eurocodes in Eu-
ropdische Normen (EN) werden die
entsprechenden SIA-Normen zuriick-
gezogen werden miissen. Fiir den Prak-
tiker stellt sich deshalb nach Erscheinen
der Eurocodes als Européische Vornor-
men zur Zeit die Frage, welche Regeln
er nun beachten muss. Nur die SIA-
Normen? Nur die Eurocodes? Oder
beide zusammen?

Um diese Fragen zu beantworten, halte
ich einmal die Ergebnisse aus den vor-
angehenden Ausfithrungen fest:

I. Die SIA-Tragwerksnormen haben
sich in der Schweiz etabliert. Sie sind
von Wissenschaft und Praxis anerkannt

[1] Richtlinie 89/106/EWG vom 21. De-
zember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten iiber Bau-
produkte.

[2] Hier wurde verwendet die Ausgabe
1990-04

[3] Die vom CEN als franzosische Uber-
setzung des Wortes «Vornorm» vor-
geschlagene Bezeichnung lautet
denn auch «Norme expérimentale».

[4] Beim Erscheinen von EN sind entge-
genstehende nationale Normen
zuriickzuziehen.

[5] Etwabei Verdacht auf fahrldssige To-
tung oder fahrldssige Korperverlet-
zung; insbesondere aber im Fall der
Priifung, ob eine Gefdhrdung von
Leib und Leben eines Menschen
durch Verletzung der Regeln der
Baukunde vorliege (Strafgesetzbuch
Art. 117,125 und 229).

[6] Daswillnichtheissen,dasssie alle den
gleichen Bedeutungsinhalt haben.
Eine tiber den Umfang und die Ziel-
richtung des vorliegenden Beitrages
hinausgehende Analyse diirfte et-
welche Unterschiede ergeben.

[7] Peter Gauch: Der Werkvertrag. 3.
Auflage, N. 592

[8] Franz Riklin: Zur strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Architekten.
N. 1527, in: Das Architektenrecht,
herausgegeben von Peter Gauch,
Pierre Tercier.

[9] SIA-Empfehlung 358, Gelénder,
Briistungen und Handléufe; in Kraft
getreten am 1.1.78.

[10] Unveroffentlichtes Bundesgerichts-
urteil vom 19. Juni 1984.

[11]Reglement R 35 vom April 1981.

und haben sich in der téglichen Arbeit
durchgesetzt. Sie konnen deshalb als
Regeln der Baukunde betrachtet wer-
den.

2. Die Eurocodes als Européische Vor-
normen enthalten technische Regeln.
Soweit diese mit den in den entspre-
chenden SIA-Normen enthaltenen
technischen Regeln identisch sind, diirf-
ten sie die Merkmale von anerkannten
Regeln der Baukunde ebenfalls erfiil-
len. Soweit sie vom Inhalt der STA-Nor-
men abweichen, gentigen sie jedoch den
von der Rechtswissenschaft an aner-
kannte Regeln der Baukunde gestellten
Anforderungen (noch) nicht. In Wis-
senschafts- und Technikerkreisen auf
schweizerischer und  europdischer
Ebene bestehen niamlich gegentiber den
Eurocodes gewisse Vorbehalte. Diese
Tatsache ist einer der Griinde, weshalb
die Eurocodes zuerst im Sinne eines
Testlaufs als Europdische Vornormen
herausgegeben werden. Hierist deshalb
die dussere Form der Eurocodes als Vor-
Normen im Sinne eines Indizes Aus-
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druck dafiir, dass Wissenschaft und Pra-
xis die in den Eurocodes enthaltenen
technischen Regeln (noch) nicht als
theoretisch richtig anerkannt haben.
Dazu kommt, dass diese sich in der Pra-
xis (noch) nicht durchgesetzt bzw. be-
wihrt haben.

3. Das Bundesgericht scheint minde-
stens teilweise von den von der Rechts-
wissenschaft fiir anerkannte Regeln der
Baukunde formulierten Qualifikations-
merkmalen abzuweichen bzw. das Vor-
liegen dieser Anforderungen nicht
ndher zur priifen.

Welche Schliisse sind daraus fiir das
Verhiltnis SIA-Normen und Euroco-
des in der Form als Europiische Vor-
Normen zu ziehen? Ich sehe die folgen-
den:

Die SIA-Tragwerksnormen werden in
Wissenschaft und Technik als theore-
tisch richtig beurteilt und haben sich in
der Praxis bewihrt. Es spricht deshalb
eine tatsidchliche Vermutung dafiir, dass
- neuere Entwicklungen vorbehalten —
mit der Einhaltung dieser SIA-Trag-
werksnormen die anerkannten Regeln
der Baukunst geniigend berticksichtigt
werden.

Trotzdem diirfen die Eurocodes auch in
der Form als Vor-Normen nicht ausser

acht gelassen werden. Die Tatsache,
dass erstens die bundesgerichtliche
Rechtsprechung bei der Qualifizierung
einer technischen Regel als «anerkann-
te Regel der Baukunde» weniger streng
zu sein scheint, als die Rechtslehre dies
fordert und weite Kreise der Baupraxis
dies erwarten, sowie zweitens der Um-
stand, dass — wie z.B. in der Bundesre-
publik Deutschland absehbar ist, dass
die Eurocodes im europdischen Umfeld
ausdriicklich auf die gleiche Stufe mit
den bisherigen nationalen Normen ge-
stellt werden, zwingt dazu, sich auch mit
den Eurocodes auseinanderzusetzen.

Sieht beispielsweise ein Eurocode fiir
ein bestimmtes Problem eine L&sung
vor, wihrend sich die SIA-Normen
nicht dazu &dussern, ist nicht auszu-
schliessen, dass das Bundesgericht in
einem zu beurteilenden Schadenfall
den entsprechenden Eurocode, als von
einer nationalen Normungsinstitution
herausgegebenen technischen Regel,
zur Entscheidfindung beiziehen wiirde.
Denkbar ist auch der Fall, dass SIA-
Norm und Eurocode sich zwar zum glei-
chen Problem 4&dussern, aber unter-
schiedliche Losungen aufweisen. Es ist
dann Sache des Anwenders, sich fiir die-
jenige Losung zu entscheiden, die auf
den konkreten Sachverhalt addquat zu-
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Leitung: Prof. Dr. Peter Marti, dipl.
Bau-Ing. ETH/SIA, Prisident SIA-
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Teilnehmer

Dr. Hans-H. Gasser, dipl. Bau-Ing.
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ETH/SIA, Prisident SIA-Kommission
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Was firr hauptsachliche Interessen
gilt es aus der Sicht als projektie-
render Ingenieur zu wahren, und
was fir Erwartungen an den SIA
ergeben sich daraus?

Paul Lichinger: Der Beantwortung
der an mich gestellten Frage schicke ich
drei Thesen voraus. Ich trete aber nicht
auf den Beweis dieser Thesen ein. Thre
Aussagen sprechen fiir sich selbst und
sic werden als allgemeine Erkenntnis
verstanden. Gestiitzt auf diese drei The-
sen werde ich dann meine Anforderun-
gen und Erwartungen aus der Sicht des
praktizierenden Ingenieurs herleiten.

Uberarbeitete Fassung eines Kurzrefera-
tes, gehalten anldsslich der FBH-Studi-
entagung vom 16. September 1992 in
Davos.

geschnitten ist. D.h., er hat mit Be-
stimmtheit Sicherheitserwidgungen an-
zustellen. Als Partner des Bauherrn ist
er, sofern die anwendbare Norm nicht
bereits vertraglich fixiert worden ist,
auch dazu verpflichtet, finanzielle Er-
wigungen anzustellen. Er hat, kurz ge-
sagt, der sicherheitsmissig addquate-
sten und finanziell verhéltnismassigsten
(nicht unbedingt billigsten!) Losung
den Vorzug zu geben.

Zusammenfassend kann also folgendes
gesagt werden: Die SIA-Tragwerksnor-
men bieten weiterhin eine gute Basis fiir
die Tatigkeit des Ingenieurs. Es emp-
fiehlt sich aber in Féllen, die tiber all-
tigliche Standardsarbeit hinausgehen,
einen Blick in die Eurocodes zu werfen
und sich mit den dort aufgefiihrten Lo-
sungen auseinanderzusetzen.

Adresse des Verfassers: Peter Rechsteiner,
Firsprecher, SIA-Generalsekretariat, Sel-
naustrasse 16, 8039 Ziirich

Thesen

1. Kontakt nach aussen

Ich blende zuriick in der Geschichte.
Gemeinsame Probleme und gemeinsa-
me Interessen haben den Zusammen-
schluss der «Urschweizer» bestimmit.
Die Kargheit der natiirlichen Umwelt
hat die Leute gezwungen, schon friith
iiber die Grenzen zu blicken. Dieser
Kontakt nach aussen war — im eigentli-
chen Sinne des Wortes — notwendig.
Heuteistdie Schweiz aufden Export an-
gewiesen. Dieser Export betrifft nicht
nur Waren, sondern erstreckt sich auch
auf Dienstleistungen, also auch auf den
Bauplanungsbereich. Zahlreiche und
hervorragende Beispiele zeugen davon.

2. Komplexitdt

Die Komplexitdt der technischen Syste-
me nimmt zu. Denken wir etwa an die
Transportsysteme, um nur ein Beispiel
zu nennen. Die Fachbereiche wachsen
zusammen. Eine enge Vernetzung ist
die Folge davon. Aus organisatorischer
Sicht wichst die Bedeutung der gegen-
seitigen Verstindigung.

3. Evolution

Der Mensch —als Individuum und in der
Gesellschaft — befindet sich in stetiger

285




	Eurocodes - einige Überlegungen aus rechtlicher Sicht zur heutigen Situation

